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Kranke, die Rela tionen nach den jeweiligen Erfor
dernissen abweichend von Absatz 1 im Einverneh
men mit dem für Finanzen zuständige n Ministerium 
festsetzen. Es wird ferner ermächtigt, bei notwendi
ger Aufteilung des Unterrichts in Theorieunterrich t 
und fachpraktische Unterweisung im Rahmen der in 
Absatz 1 festgelegten Relationen Umrechnungen in 
Teilrelationen vorzunehmen. 

§ 9 

U nterri chtsmehrbedarf 

(1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden für den Unter
richtsmehrbedarf einen Ganztagsstellenzuschlag für 
Grundschulen, für die Sekundarstufe I sowie für 
Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
in Höhe von 20 Prozent und für d ie übrigen Förder
schulen und di Schulen für Kranke in Höhe von 
30 Prozent der Grundstellenzahl zuweisen. Für die 
Berechnung des Ganztagsstellenzuschlags an den 
Förderschulen is t zusätzlich der Un terrichtsmehrbe
darf nach Absatz 2 Nummer 12 zu berücksichtigen. 

(2) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Be
stimmung des Haushalts zusä tzliche Stellen oder 
Mittel für den Unterrichtsmehrbedarf zuweise n, ins
besondere: 

1. für besondere Unterrichtsangebote, 

2. für Schulversuche, Modellversuche und Ent
wicklungsvorhaben, 

3. für den Ha usunterricht erkrankter Schülerinnen 
und Schüler, 

4. zur vorübergehenden Absicherung der Personal
ressource für kleine Schulen in Auflösung, 

5. für Integra tionshilfen, muttersprachli chen Un
terricht und für Schülerinnen und Schüler mit 
schwierigen Ausga ngslagen, 

6. für die Ga nztagsförderung in Hauptschulen und 
Förder schulen in der Sekundarstufe I mit erwei
tertem Ganztagsbetrieb in Höhe von insgesamt 
30 Prozent der Grundstellenzahl, 

7. für die sonderpädagogische Förderu ng an allge
meinbildenden weiterführenden Schulen (Lehr
kräfte fü r Sonderpädagogik , Lehrkräfte anderer 
Lehrämter) , 

8. für multiproEessionelle Teams und zur Unter
stützung der Inklusion (Lern- und Entwick
lungsstörungen) an Berufskollegs, 

9. für die Inklusion an Berufskollegs außerhalb der 
Lern- und Entwicklungsstörungen, 

10. für multiprofess ionelle Teams zur Begleitung 
der Beschulung zugewa nderter Jugendlicher an 
Berufskollegs, 

11. für Lehrkräfte für Sonderpädagogik in der 
Grundschule , 

12 . für die Förderung der Schülerinnen und Schüler 
an Förderschulen mit dem Förder schwerpunkt 
Emotionale und soziale Entwicklung und Spra
che (Mehrbedarf I) sowie mit einer besonderen 
Ausprägung des Förderschwerpunkts Emotio
nale_ und soz iale Entwicklung (Mehrbedarf II) 
sowie 

13. für Stellen für Personen aus anderen pädagogi
schen Berufsgruppen (multi professionelle 
Teams) im Gemeinsamen Lernen an Grundschu
len sowie a n allgemeinbildenden weiterführen
den Schulen. 

§ 10 

Ausgleichsbedarf 

(1) Das für das Schulwesen zuständige Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden zusätzliche Stel
len oder Mittel zuweisen zum Ausgleich für: 

1. Vertretungsunterricht, insbesondere bei lang
fristigen Erkrankungen und Mutterschutz sowie 
für eine Vertretungsreserve Grundschule, 

2. Tä tigkeit von Lehrkräften , die gleichzeitig als 
Fachleiterinnen oder Fachleiter an einem Zent
rum für schulpraktische Lehrera usbildung tätig 
sind sowie 

3. Personalra tstätigkeit und Tä tigkeit in einer 
Schwerbehindertenvertretung in Höhe der ge
wä hrten Anrechnungsstunden. 

(2) Das für das Schulwesen zuständi ge Ministerium 
kann den Schulaufsichtsbehörden nach näherer Be
stimmung des Haushalts zusätzliche Stellen oder 
Mittel zuweisen , insbesondere zum Ausgleich für 
Lehrerinnen und Lehrer, denen die Vorgriffsstunde 
zurückgewährt wird, für Fortbildung und Qualifika
tion , für Medienberatung und Da tenschutz , für An
sprechpersonen für LOGINEO NRW, zur Betreuung 
von Praktikantinnen und Praktikanten in den Pra
xiselementen nach dem Lehrerausbildungsgesetz, 
für Curriculumentwicklung, für Aufgaben der inne
ren Schulentwicklung, für Schulversuche, für Fach
beratung in der Schulaufsicht, für Berufs- und Stu
dienorienti erung, für Beratung zur Suchtvorbeu
gung, für Bera tung für den Schulsport, für 
Schulbuchgenehmigung und Softwareberatung, für 
die flächendeckende Unterrichtsa usfallerhebung, 
zur Unterstützung des Inklusionsprozesses, für die 
Mitarbeit in Kommunalen Integra tionszentren zur 
Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu
wandererfamilien und für di e Prävention und Inter
vention gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus 
und Linksextremismus, Salafismus." 

3. In § 13 Absatz 2 wird die Anga be „2021 " durch die 
Angabe „2022 " ersetzt . 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am 1. August 2021 in Kraft. 

Düsseldorf, den 5. Mai 2021 
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Die Ministerin für Schule und Bildung 
des La ndes Nordrhein-Westfalen 

Yvonne G e b a u e r 

- GV. NRW. 2021 S. 595 

Gesetz 
zur Sicherung von Schul- und 

Bildungslaufbahnen im Jahr 2021 
(Zweites Bildungssicherungsgesetz) 

Der La ndtag ha t das folgende Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 

zur S icherung von Schul- und 
Bildungslaufbahnen im Jahr 2021 

(Zweites Bildungssicherungsgesetz) 

Vom 4. Mai 2021 

Artikel 1 
Änderung des Schulgesetzes NRW 

Das Schulgesetz NRW vom 15. Februar 2005 (GV. NRW. 
S. 102), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 
1. September 2020 (GV. NRW. S. 890) geä ndert worden 
ist, wird wie folgt geändert: 

1. § 12 Absatz 5 wird aufgehoben. 

2. In § 13 Absatz 4 wird die Angabe „2 019/2 020 " durch 
die Angabe „2020/202 1" ersetzt. 
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3. In § 18 Absatz 6 wird die Angabe „20 19/2020" durch 
die Angabe „2020/2 021" ersetzt. 

4. § 23 Absa tz 5 wird aufgehoben . 

5. § 36 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird die Angabe „2019/2020" durch die 
Angabe „2020/202 1" ersetzt. 

b) In Satz 2 wird die Angabe „2020/2021" durch die 
Angabe „2021/2022" ersetzt. 

6. § 50 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,, (6) Im Schuljahr 2020/2021 findet Absatz 4 keine 
Anwendung. Reicht die Leistung einer Schülerin oder 
eines Schülers in einem Fach oder in mehreren Fä
chern abweichend von den im Zeugnis für das erste 
Schulhalbjahr erteilten Noten nicht mehr aus, werden 
Minderleistungen in einem Fach bei der Versetzungs
entscheidung nicht berücksichtigt. Satz 2 gilt auch für 
volljährige Schülerinnen und Schüler. Eltern sowie 
Schülerinnen und Schüler sind über nicht ausrei
chende Leistungen zu informieren; auf Wunsch erfolgt 
eine Beratung." 

Artikel 2 
Änderung des Lehrerausbildungsgesetzes 

Das Lehrerausbildungsgesetz vom 12. Mai 2009 (GV. 
NRW. S. 308), das zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes 
vom 1. September 2020 (GV. NRW. S. 890) geändert wor
den ist, wird wie fo lgt geändert: 

1. Dem § 11 wird fo lgender Absatz 11 angefügt: 

,,{11) Hochschulen können bis zum 30. April 2022 
Ausnahmen nach Absatz 10 Satz 1 auch dann zulas
sen und Mastera bschlüsse im Sinne des § 10 Absatz 1 
vergeben, wenn die oder der Studierende alle fachli
chen Vora ussetzungen für den Zugang zum Vorberei
tungsdienst erfüllt hat und das Studium nur deshalb 
nicht abschließen kann, weil der Auslandsaufenthalt 
wegen der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie 
nicht entsprechend seiner Zielrichtung durchführbar 
oder unzumutbar ist." 

2. § 12 Absatz 6 wird wie folgt gefasst: 

,,(6) Ein in den Jahren 2020 und 2021 wegen der Aus
wirkungen der Covid-19-Pandemie unte rbrochenes 
Praxiselement nach Absa tz 1 Satz 1 N ummer 1 kann 
a uch im folgenden Schulhalbjahr beendet werden." 

3. In § 20 Absatz 13 werden die Wörter „Im Jahr 2020 " 
durch die Wörter „In den Jahren 2020 und 202 1" er
setzt. 

Artikel 3 
Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. 

Düsseldorf, d en 4. Mai 2021 

Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen 

(L .S.) 
Der Ministerpräsident 

Armin L a s c h e t 

Der Minister für Kinder, Familie, 
Flüchtlinge und Integra tion 

Dr. Joachim S t a m p 

Die Ministerin für Schule und Bildung 

Yvonne G e b a u e r 

Für die Ministerin für Kultur und Wissenschaft 

Die Mini sterin für Umwelt, Landwirtschaft , 
Natur- und Verbraucherschutz 

Ursula H e ine n - E s s er 

- GV. NRW. 202 1 S . 596 
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Gesetz 
zur Änderung des WDR-Gesetzes, 

des Landesmediengesetzes Nordrhein-Westfa len 
und zur Änderung weiterer Gesetze 

(19 . Rundfunkänderungsgesetz) 
Der Landtag hat das folgen de Gesetz beschlossen , das 
hiermit verkündet wird: 

Gesetz 

zur Änderung des WDR-Gesetzes, 
des LandesmedJengesetzes Nordrhein-Westfa len 

und zur Anderung weiterer Gesetze 
(19. Rundfunkänderungsgesetz) 

Vom 4. Mai 2021 

Artikel 1 
Änderung des WDR-Gesetzes 

Das WDR-Gesetz in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 25. April 1998 (GV. NRW. S. 265), das zuletzt durch 
Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Apr il 2020 (GV. NRW. 
S. 284) geä ndert worden ist , wird wie folgt geändert: 

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert: 

a) Die Angabe zu § 6a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 6a 

Inhalte von Werbung, Kennzeichnung und Einfü
gung der Rundfunkwerbung". 

b) Die Angabe zu § 18 wird wie folgt gefasst : 

,,§ 18 

Beschlussfassung und Sitzungen des Rundfunk
rats". 

c) Die Angabe zu § 57a wird wie folgt gefasst: 

,,§ 57a 

Übergangsregelung zur Neukonstituierung des 
Rundfunkrates und des \lerwaltungsrates, sowie 
zur Unvereinbarkeit von Amtern und Tä tigke iten 
sowie zum Beschlussverfahren". 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 3 wird wie fo lg t gefasst: 

,, (3) Der ZDF-Staatsvertrag vom 31. August 1991 
(GV. NRW. S. 408) und der Staatsvertrag über die 
Körperschaft des öffentlichen Rechts ,Deutsch
la ndradio' vom 17. Juni 1993 (GV. NRW. S. 874) in 
der jeweils geltenden Fassung bleiben unbe
rührt.". 

b) In Absatz 4 werden die Wörter „Rundfunkstaa ts
vertrags (RStV)" durch die Wörter „Medien
staa tsvertrages in der jeweils geltenden Fassung" 
ersetzt. 

3. § 3 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst : 

,, (1) Aufgabe des WDR ist die für die Allgemein
heit bestimmte Veranstaltung und Verbreitung 
von Rundfunk im Sinne des Medienstaatsvert ra
ges. Der WDR bietet Telemedienangebote nach 
Maßgabe der §§ 30 bis 32 des Medienstaa tsver
trages an. Werbung mit Ausnahme von Produkt
platzierung findet in Telemedienangeboten n icht 
statt.". 

b) In Absatz 2 Satz 2 werden die Angabe „llb" 
durch die Angabe „28 " und das Wort „RStV" 
durch das Wort „des Medienstaatsvertrages" er
setzt. 

c) Absatz 5 wird wie folgt geändert : 

aa) In Satz 2 wird die Angabe „llf RStV" durch 
die Anga be „32 des Medienstaa tsvertrages" 
ersetzt . 

bb) Satz 3 wird wie folgt gefasst: 
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